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wie die Sicherheit gefährden können, Absonderung von anderen V e r h a f 
teten oder Unterbringung in Einzelhaft, Entzug des Rechts, eigene 
Bekleidung zu tragen, Ausschluß vom Aufenthalt im Freien.

Maßnahmen des unmittelbaren Zwanges sind gewaltsame Einwirkungen auf 
den Körper des Verhafteten, die nur dann zulässig sind, wenn auf an
dere Weise ein Angriff auf Leben oder Gesundheit oder ein Fluchtver
such nicht verhindert oder Widerstand gegen Maßnahmen zur A u frecht
erhaltung der Sicherheit nicht beseitigt werden kann. Auch diese spe
zifischen Formen diszipliniertenden Zwanges sind nur so lange auf
rechtzuerhalten, wie sie zur Gewährleistung von Ordnung und Sicher
heit notwendig sind. Bei der Anwendung des unmittelbaren Zwanges sind 
die Anwendung des Schlagstocks, das Anlegen von Fesseln an den H ä n 
den und an den Füßen, das Anlegen der Führungskette, das Anlegen der 
Fesselungsjacke und der Einsatz von Diensthunden zulässige H ilfsmit
tel.

Die Anwendung der Schußwaffe richtet sich ausschließlich nach den
Bestimmungen der Schußwaffengebrauchsvorschriften der Ministerien^

1
in deren Zuständigkeit der Vollzug von Untersuchungshaft liegt,' '

- Der Leiter der Untersuchungshaftanstalt trägt gegenüber dem U n 
tersuchungsorgan, dem Staatsanwalt und dem Gericht dis volle 
Verantwortung für den Vollzug der Untersuchungshaft entspre
chend der vorgenannten Grundsätze.

Er ist insbesondere dafür verantwortlich, daß unter den Bedingungen 
einer hohen Ordnung und Sicherheit die Ziele der Untersuchungshaft 
durch ihren Vollzug erreicht werden. Der Leiter der Untersuchungs- 
häftanstalt muß' dafür Sorge tragen, daß entsprechend den' gesetzli
chen Bestimmungen und den zentralen Weisungen und Orientierungen die 
einheitlichen Maßstäbe für die Gestaltung des U n t e r s u c h u n g s h a f t v o l l 
zuges der DDR in seinem Verantwortungsbere ich konsequent verwirklicht 
werden. Dazu muß er im Rahmen der gemeinsamen V erantwortung der am

1 Im MfS auf der Grundlage der Bestimmungen der S c h u ß w a f f e n g e b r a u c h s 
ordnung des M f S , v o m 5 . 2 . 1 9 7 6


